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b) Umsatzsteuer

Geschenke sind als Eigenverbrauch zu versteuern,
falls beim Einkauf der Geschenke ein Vorsteuerab-
zug geltend gemacht wurde.
Dies gilt jedoch nicht für Geschenke von geringem

Wert (zB Kugelschreiber, Feuerzeuge) und auch
nicht für zusätzliche Geschenke bis zu d 40,00 pro
Jahr pro Person sowie für die Überlassung von
Warenmustern. 

c) Verbuchung

� Geschenkeinkauf:

Werbeaufwand
Vorsteuer
an: Lieferant

� Eigenverbrauch

Werbeaufwand 
an: Eigenverbrauch 20 % (Erlöskonto)

Umsatzsteuer

3.0  SPONSORING

Sponsorzahlungen sind dann Betriebsausgaben, wenn sie
nahezu ausschließlich auf einer wirtschaftlichen Grundla-
ge beruhen und als eine angemessene Gegenleistung für

die vom Gesponserten übernommene Verpflichtung zu

Werbeleistungen angesehen werden können. 
Der Sponsortätigkeit muss eine breite öffentliche Werbe-
wirkung zukommen.

Folgende Punkte sind zu beachten:

� Der gesponserte Sportler oder Künstler muss sich als
Werbeträger eignen und Werbeaufwand und Eignung

müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. 
� Die vereinbarte Reklame muss ersichtlich sein (zB

durch Aufschrift am Sportgerät oder auf der Sportklei-
dung oder Führung des Sponsornamens in der Vereins-
bezeichnung). Die Werbefunktion wird auch durch eine
Wiedergabe in den Massenmedien erkenntlich. 

� Bei Kulturveranstaltungen, wie zB Opern- und Theater-
aufführungen oder Kinofilmen, wird der Betriebsausga-
benabzug auch anerkannt, wenn die Tatsache der Spon-
sortätigkeit angemessen in der Öffentlichkeit bekannt
gemacht wird. Das wird ua erreicht, wenn der Sponsor
anlässlich der Veranstaltung zB im Programmheft er-
wähnt wird, in der Inserat- oder Plakatwerbung auf die
Sponsortätigkeit hingewiesen wird oder darüber in den
Massenmedien redaktionell berichtet wird.

� Sponsorzahlungen an politische Parteien sind nicht mit
steuerlicher Wirkung absetzbar und zwar auch dann
nicht, wenn eine gewisse Werbewirkung damit verbun-
den ist.

Umsatzsteuer

Da die Gelegenheit zur Werbung als adä-quate Gegenleis-
tung gilt, liegt beim Sponsoring ein tauschähnlicher
Umsatz vor, welcher den Sponsor zum Vorsteuerabzug
berechtigt.

Verbuchung

Anerkannte Sponsorzahlungen können auf dem Konto
Werbeaufwand oder Sponsoring verbucht werden. An-
dernfalls empfiehlt sich das Konto Repräsentationsauf-
wendungen.
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